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 Veröffentlicht am 06.02.1990

Norm

ASVG §255 Dc

ASVG §273 Abs1

Rechtssatz

In der Frage, ob eine Verweisungstätigkeit mit einem unzumutbaren sozialen Abstieg verbunden wäre, können

geringere Kenntnisse und Fähigkeiten und eine schlechtere Ausbildung zu keiner günstigeren Beurteilung gegenüber

besser ausgebildeten Versicherten, welche die gleiche Tätigkeit verrichtet haben, führen.
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